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WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

INNERHALB VON SEKUNDEN

Während eines Gewitters schlug ein Blitz in den Dachstuhl eines 

Wohnhauses ein und setzte diesen in Brand. Rasch weitete sich das 

Feuer auf das komplette Dachgeschoss aus. Die alarmierte Feuer-

wehr konnte den Brand zwar rasch kontrollieren und eindämmen, 

jedoch beschädigte das Löschwasser die übrigen Wohn räume so 

stark, dass das Gebäude vollständig abgerissen und neu aufge-

baut werden musste. Die Schadenhöhe  wurde auf 350.000 €  

geschätzt.

SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Unwetter, Erdbeben, Brände, korrodierte Rohre, Überschwem-

mung - selbst das solideste Haus kann  dadurch stark beschä-

digt werden. Diese Schäden wirklich komplett zu vermeiden, ist 

fast unmöglich!

Doch wenn man sie schon nicht vermeiden kann, dann kann 

man sie wenigstens finanziell absichern.

DUNKLE FLECKEN

An der Wand einer Küche bildeten sich dunkle,  

feuchte Flecken. Der vermutete Rohrbruch konnte jedoch erst  

lokalisiert werden, nachdem die komplette Küche  abgebaut und die 

Küchenwand großflächig aufge schlagen wurden. Nachdem das 

schadhafte Rohr ausgetauscht wurde, mussten zunächst die  Wände  

9 Tage getrocknet und der beschädigte Parkettboden ausge-

tauscht werden. Erst danach ließ sich die Küche wieder montie-

ren. Die Schadenhöhe wurde auf  2.400 € geschätzt.



WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

ORKAN KYRILL

Das Sturmtief Kyrill fegte 2007 mit Orkanböen von bis zu 150 

km/h über Deutschland hinweg. Eine ca. 20 m hohe Linde wur-

de im Garten eines Wohnhauses entwurzelt. Der Baum fiel nicht 

direkt auf das Gebäude, sondern streifte es nur und beschädigte 

dabei vor allem den Balkon und die angebrachte Markise er-

heblich. Die durch die Äste beschädigte Fassade konnte verhält-

nismäßig einfach repariert werden. Die Schadenhöhe wurde auf 

7.000 € geschätzt.

1,20M - HOCHWASSER

Starke Regenfälle und die einsetzende Schnee schmelze ließen 

mehrere Gewässer über ihre Ufer treten.  Aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten ergoss sich das angestaute Wasser über einen 

Lichtschacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses und setzte 

diesen bis zu 1,20 m unter Wasser. Nachdem das Wasser ab-

gepumpt war und die ca. 15 cm hohe Schlammdecke entfernt 

wurde, begann die Trocknung des Kellers. Daran schlossen sich 

weitere Reinigungs- und Malerarbeiten an. Die Schadenhöhe 

wurde auf 8.500 € geschätzt.

HAGELSCHLAG

Während eines schweren Unwetters durchschlugen Hagelkörner 

zwei Fenster einer vermieteten Wohnung. Da die Mieter an diesem 

Abend nicht zu Hause  waren, drangen Hagel und Regen über meh-

rere Stunden in die Wohnung ein. Abgesehen von der Reparatur der  

Scheiben, mussten auch 6 Tage lang umfangreiche Trocknungs-

maßnahmen der Wände und des Bodens erfolgen. Die Mieter 

minderten daraufhin die Miete, da es unzumutbar war, während 

dieser Trocknungs arbeiten die Wohnung zu nutzen. Die Schaden-

höhe wurde auf 1.500 € geschätzt.



WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Empfehlenswert für alle Hausbesitzer und Wohnungseigentümer- 

gemeinschaften.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND  
VERSICHERBAR?

Grundsätzlich sind alle Gefahren einzeln versicherbar. Die „klassische“ 

Wohngebäudeversicherung beinhalte t  die Gefahren:

• Feuer (Brand, Blitzschlag, Explosion)

• Leitungswasser (Rohrbruch, Frostschäden an Rohren)

• Sturm, Hagel

Zusätzlich versicherbar sind

• Elementarschäden (Überschwemmung, Überflutung, Vulkanaus-

bruch, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck)

• All-Risk-Deckung (unbenannte Gefahren)

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND U.A. NICHT  

VERSICHERT?

Es sind ausschließlich die im Versicherungsschein benannten Ge-

fahren versichert. Je nach gewähltem Tarif ist es möglich, dass ein-

zelne Gefahren bzw. Schäden in Ihrem individuellen Angebot einge-

schlossen sind: 

• Schäden die durch die Nichteinhaltung von behördlichen oder

gesetzlichen Sicherheitsvorschriften verursacht wurden (Gara-

genverordnung, Pflicht zur elektrotechnischen Revision, usw.)

Grundsätzlich sind Schäden durch folgende Ursachen  

nicht versichert:

• Vorsatz

• grobe Fahrlässigkeit (Leistungskürzung)

• Krieg

• Kernenergie

In der Feuerversicherung

• Schäden durch Erdbeben

• Nutzwärmeschäden, Sengschäden

In der Leitungswasserversicherung

• Schäden durch Plansch- und Reinigungswasser

• Schäden durch Schwamm, Regenwasser aus Fallrohren

In der Sturmversicherung 

• Schäden durch Sturmflut

• Schäden durch Lawinen

• Schäden durch Eindringen von Regen, Hagel, Schnee

oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene

Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen.

In der Elementarschadenversicherung

• Schäden durch Sturmflut

WISSENSWERTES



WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG

WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME  
ERMITTELN?

Die Versicherungssumme richtet sich nach dem Wert des Wohn-

gebäudes und kann anhand eines Wertermittlungsbogens, eines  

Gutachters oder auf Basis der tatsächlichen Baukosten ermittelt  

werden.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?

• Ersetzt wird der Neuwert der zerstörten Sachen. Bei beschädigten

Sachen werden die notwendigen Reparaturkosten erstattet.

• Für den Fall, dass kein Wiederaufbau erfolgt, besteht lediglich An-

spruch auf einen Zeitwert.

• Eine Vielzahl von unterschiedlichen Kosten, die im Zusammenhang

mit einem versicherten Schadenfall entstehen, sind (teilweise über

die Versicherungssumme hinaus) abgedeckt. Zum Beispiel Auf-

räum- und Abbruchkosten, Bewegungs- und Schutzkosten sowie

Schadenabwendungs- und -minderungskosten. Auch ein mög-

licher Mietausfallschaden wird in diesem Zusammenhang ersetzt,

soweit dies vereinbart wurde.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN 
SIND ZU EMPFEHLEN?

Mietnomadenversicherung

Vermieten Sie Wohnraum, besteht immer die Gefahr, dass 

Ihr Mieter nicht mehr zahlt oder Schäden verursacht, für die 

er nicht aufkommen kann. Eine Mietnomadenversicherung 

kommt innerhalb bestimmter Maximalgrenzen für Mietaus-

fall und Sachschaden auf. Die Mietnomadenversicherung ist 

sicherlich eine der innovativsten Neueinführungen, die der 

Versicherungsmarkt in den letzten Jahren erleben durfte. Eine 

sinnvolle Ergänzung der Absicherung für alle Vermieter.

WISSENSWERTES



BLITZEINSCHLAG

Während eines schweren Gewitters schlug ein Blitz in das Dach 

eines Einfamilienhauses ein. Das so entstandene Feuer breitete 

sich rasch auf das komplette Haus aus und vernichtete nahezu 

alle Habe der Bewohner. Was das Feuer verschonte, wurde durch 

Löschwasser, Ruß und Rauchgeruch unbrauchbar gemacht. Die 

Familie stand vor dem Nichts. Der Gesamtschaden wurde auf 

150.000 € geschätzt.

SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

HAUSRATVERSICHERUNG

Auch in der sichersten Wohnung sind Schäden durch Feuer, Lei-

tungswasser, Sturm, Hagel oder auch Einbruchdiebstahl nicht 

vollkommen  vermeidbar. 

Neben den Kosten für die Wiederbeschaffung von Einrichtung, 

Kleidung und alltäglichen Gebrauchsgegenständen, können 

auch noch Kosten für eine Unterbringung im Hotel auf Sie zu-

kommen.

ROHRBRUCH

Ein Zuleitungsrohr der Wasserversorgung brach wegen fortge-

schrittener Korrosion. Das Wasser ergoss sich von der Decke auf 

mehrere Schränke in der darunter  liegenden Wohnung. Dabei 

wurden die Schränke und die darin befindlichen elektronischen 

Geräte (Tablet-PC, Fotoapparat, Drucker, Scanner) beschädigt. 

Der  Schaden wurde auf 3.000 € geschätzt.



HAUSRATVERSICHERUNG
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STURMSCHADEN

Das Sturmtief „Kyrill“ fegte 2007 mit Orkanböen von bis zu 150 

km/h über Deutschland hinweg. Der schwere Sturm drückte ein 

ordnungsgemäß verschlossenes Fenster ein. Dadurch konnte 

Regen in die Wohnung eindringen. Das Regenwasser beschä-

digte die Couch und eine Stereoanlage. Der Schaden wurde auf   

2.100 € geschätzt.

EINBRUCHDIEBSTAHL

Unbekannte brachen in ein Haus ein. Sie entwendeten alle un-

terhaltungselektronischen Geräte. Im Anschluss verwüsteten 

sie das komplette Haus. Sämtliche Spiegel und Mobiliarvergla-

sungen wurden zerschlagen, Betten und Matratzen aufgeschlitzt 

und ein großer Schrank im Schlafzimmer sogar angezündet. Das 

Feuer breitete sich auf große Teile des Hauses aus, wodurch fast 

der gesamte Hausrat vernichtet oder unbrauchbar gemacht wur-

de. Unter den beschädigten Gegenständen befand sich auch ein 

Bösendorfer Klavier. Der Gesamtschaden wurde auf 119.000 € 

geschätzt.



HAUSRATVERSICHERUNG
´´

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Der gesamte Hausrat, der im Versicherungsschein bezeichneten  

Wohnung.

Zum Hausrat gehören alle Einrichtungs-, Gebrauchs- und Verbrauchs-

gegenstände sowie Wertsachen und Bargeld. Hausrat außerhalb der 

Wohnung ist im Rahmen der Außenversicherung versichert.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND  
VERSICHERBAR?

Die Standarddeckung umfasst:

• Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion

• Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch, Raub

• Leitungswasser

• Sturm / Hagel

Folgende Erweiterungen sind möglich:

• Elementarschäden (Überschwemmung, Überflutung, Rück-

stau, Erdbeben, Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck,

Lawinen, Vulkanausbruch)

• Glasbruch

• Fahrraddiebstahl

• All-Risk-Deckung (unbenannte Gefahren)

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND
U.A. NICHT VERSICHERT?

Es sind ausschließlich die im Versicherungsschein benannten Ge-

fahren versichert. 

Grundsätzlich sind Schäden durch folgende Ursachen nicht versichert:

• Vorsatz

• Krieg

• Kernenergie

Je nach gewähltem Tarif ist es möglich, dass diese Gefahren bzw. 

Schäden in ihrem individuellen Angebot eingeschlossen sind:

• Schäden an Hausrat von Untermietern

• Feuerversicherung: Sengschäden, Überstrom, Induktion

• Einbruchdiebstahl / Raub: Einfacher Diebstahl (Trickdiebstahl)

• Leitungswasser: Plansch- oder Reinigungswasser, Schwamm

• Sturm / Hagel: Sturmflut, Eindringen von Regen, Hagel, Schnee

oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster,

Außentüren oder andere Öffnungen

• Schäden die durch die Nichteinhaltung von behördlichen oder ge-

setzlichen Sicherheitsvorschriften verursacht wurden (Garagenver-

ordnung, Pflicht zur elektrotechnischen Revision, usw.)

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Die Versicherung gilt für den im Versicherungsschein genannten  

Versicherungsort; mit Einschränkung auch andernorts (Außenversi-

cherung).

WISSENSWERTES



HAUSRATVERSICHERUNG

WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME  
ERMITTELN?

Die Versicherungssumme ist grundsätzlich vom Versicherungsnehmer 

zu bestimmen. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Versicherungs-

summe dem Neuwert des Hausrates entspricht. Bei einem „normalen 

Haushalt“ kann als grober Richtwert von ca. 650 € pro Quadratme-

ter ausgegangen werden. Wird eine Versicherungssumme mit dieser 

Quadratmeterpauschale ermittelt, verzichtet der Hausratversicherer in 

der Regel auf Leistungskürzungen aufgrund einer eventuellen Unter-

versicherung.

Wünscht man keine pauschal ermittelte Versicherungssumme, kann 

auch eine kundenseitig ermittelte Summe versichert werden. Der 

zeitliche bzw. finanzielle Aufwand einer solchen Wertermittlung ist 

vom Kunden zu tragen; ebenso das Risiko der Unterversicherung. 

Zur Bestimmung des zu versichernden Wertes kann ein Kunde auch 

einen Gutachter beauftragen. Gerade bei höherwertigem Hausrat mit 

Kunstgegenständen, Antiquitäten o. ä. kann dies eine empfehlens-

werte Lösung darstellen. 

Einige Anbieter bieten auch „Wohnflächentarife“ an, bei denen aus-

schließlich auf Basis der Wohnfläche tarifiert wird.

Je nach Versicherer bieten diese Tarife eine unbegrenzte Versiche-

rungssumme oder eine pauschale Maximalentschädigung.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL  
GELEISTET?

• Bei zerstörten oder abhandengekommenen Sachen wird der

Neuwert erstattet.

• Bei beschädigten Sachen erfolgt die Erstattung der notwendigen

Reparaturkosten zuzüglich einer Wertminderung.

• Entstandene Kosten, wie z.B. Aufräumungskosten, Bewegungs-  

und Schutzkosten, Hotelkosten, werden separat und teilweise

über die normale Versicherungssumme hinaus ersetzt.

• Je nach vereinbartem Deckungsumfang der Hausratversicherung

werden auch Überspannungsschäden durch Blitz, Schäden durch

auslaufende Aquarien und Wasserbetten, Fahrraddiebstahlschäden 

usw. ersetzt.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN 
SIND ZU EMPFEHLEN?

Kunst-/Sammlungsversicherung

Besondere Dinge benötigen besonderen 

Versicherungsschutz. Kunstgegenstände und Sammlungen 

(auch z. B. eine Schall-platten- oder Puppensammlung) 

können über eine umfang-reiche „All-Risk-Deckung“ 

abgesichert werden. Versichert sind u. a. auch die Kosten 

für Restauration oder nötige Reisen zur Wiederbeschaffung 

abhandengekommener Kunst- bzw. 

Sammlungsgegenstände.

Instrumentenversicherung

Schon bei reinen Hobbymusikern sammeln sich mit Instru-

menten und Zubehör (z. B. Verstärker, Mischpult, etc.) schnell 

hohe Werte an. Eine Instrumentenversicherung deckt nahezu 

alle Gefahren ab – auch z. B. auf Reisen. Auch beim Verleihen 

versicherter Sachen wird der Schutz nicht eingeschränkt.

WISSENSWERTES



ERFOLGLOSE ERMITTLUNGEN

Leider haben nicht alle Mitmenschen Respekt vor dem Eigentum 

anderer. Dies musste auch ein Hausbesitzer feststellen, nachdem 

er nachts durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen 

wurde. Mit Hilfe eines Pflastersteines wurde das Fenster seines 

Wohnzimmers ohne erkennbares Motiv eingeworfen. Die Ermitt-

lungen der Polizei blieben leider ergebnislos. 

Die Schadenhöhe wurde auf 1.100 € geschätzt.

SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

GLASVERSICHERUNG

Dass Glas zerbrechlich ist, weiß jeder. Aber haben Sie sich auch 

bereits Gedanken gemacht, welche Kosten auf Sie zukommen 

können, wenn eine Ihrer Scheiben zerstört wird? 

Weil ein Aufschub der Reparatur meistens nicht möglich ist, 

müssen Sie sofort handeln. Leider ist das nötige Kapital für die 

Reparatur oft nicht verfügbar.

KLASSIKER

Durch Temperaturunterschiede und das damit verbundene 

Dehnungsverhalten von Glasscheiben, treten oft Risse auf, die 

den Austausch der kompletten Scheibe notwendig machen. 

Diese unerfreuliche Erfahrung mussten bereits viele Menschen  

machen. 

Die durchschnittliche Schadenhöhe wird auf 450 € geschätzt.



GLASVERSICHERUNG

UNWETTER

Ein großes Dachflächenfester eines Hauses wurde bei einem 

starken Unwetter von herumwirbelnden Ästen  und Hagel 

durchschlagen. Der Austausch der Glasscheibe gestaltete sich  

aufgrund der Größe und der Lage des Fensters sehr schwierig. 

Die Schadenhöhe wurde auf 750 € geschätzt.

FRÜHJAHRSPUTZ

Aus Unachtsamkeit stieß eine Hausfrau beim Kehren der Küche 

mit dem Besenstiel gegen das Küchen fenster. Die Fensterscheibe  

brach und musste aufgrund der Witterung rasch ausgewechselt 

werden. 

Die Schadenhöhe wurde auf 200 € geschätzt.



GLASVERSICHERUNG

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Sinnvoll für alle, deren Gebäude/Wohnungen mit Glasfassaden,  
großen Einzelscheiben, Spiegelflächen oder Vitrinen ausgestattet sind.

WAS IST VERSICHERBAR?

Am Gebäude: Fertig eingesetzte oder montierte Scheiben, Platten und 

Spiegel aus Glas von Fernstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, 

Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutzvorbauten und Dä-

chern.

Im Gebäude/Mobiliar: Glasscheiben und -platten von Bildern, Schrän-

ken, Stand-, Wand und Schrankspiegeln sowie Innentürverglasungen.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND ABGE-
DECKT?

Bei der Glasbruchversicherung handelt es sich um eine „Allge-

fahren-Versicherung“, d.h. es ist jede Ursache des Glasbruchs ver-

sichert. Als Glasbruch gilt das vollständige Brechen des Glases durch 

die komplette Dicke.

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND U.A. 
NICHT VERSICHERT?

• Beschädigungen der Oberflächen oder Kanten von Glasflächen wie

z.B. Schrammen, Muschelausbrüche oder auch Kratzer

• Mehrscheiben-Isoliergläser, die aufgrund undichter Randverbin-

dungen „blind werden“

• Hohlgläser

• Photovoltaikanlagen (nur bei zusätzlicher Versicherung)

• Krieg, Innere Unruhen, Kernenergie

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Versicherungsschutz besteht nur für fest montierte Scheiben sowie 

für die Mobiliarverglasung am Versicherungsort.

WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME  
ERMITTELN?

Die Versicherungssumme wird pauschal über die Größe der Nutzflä-

che ermittelt. Größere Glasscheiben (über 6-8 m2) z.B. Schaufenster 

müssen separat versichert werden. Diese werden in der Regel nicht 

von der pauschalen Glasversicherung erfasst.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?

Die Leistung für den Ersatz der zerbrochenen Scheiben erfolgt nor-

malerweise als Naturalersatz. Das heißt, der Versicherer beauftragt 

ein Unternehmen mit dem Ersatz der gebrochenen Scheiben. Mitver-

sichert sind darüber hinaus auch sonstige notwendige Maßnahmen, 

die Kosten verursachen, wie z.B. Notverglasungen, Kräne oder auch 

Gerüste.

WISSENSWERTES



PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

ROTWEIN

Während eines Abendessens bei Freunden entglitt dem Gast ein 

volles Glas Rotwein. Dabei wurde der weiße Teppich in Mitlei-

denschaft gezogen. Mit Hilfe einer speziellen Reinigung konnten 

die Flecken entfernt werden. Die Schadenhöhe wurde auf 200 € 

geschätzt.

SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Die private Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Ver-  

sicherungen für Privatpersonen. 

„Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die 

Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges 

Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem an-

deren zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens ver-

pflichtet“ (§ 823 BGB). Die Gefahr, im täglichen Leben Scha-

den anzurichten, ist immer gegeben. Gerade dann, wenn  

Personen geschädigt werden, können extrem hohe Schadener-

satzforderungen auf Sie zukommen!

ZIGARETTE

Während eines Waldspaziergangs warf ein Mann eine brennende 

Zigarette einfach weg. Durch die glimmende Zigarette wurde 

ein Waldbrand entfacht, der umfangreiche Löscharbeiten der 

örtlichen Feuerwehren erforderte. Zusätzlich wurde der Mann 

zur Kostenüber nahme für die Wiederaufforstung des Waldes 

verpflichtet. Die Schadenhöhe wurde auf insgesamt 47.000 € 

geschätzt.



PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

ANERKENNUNG

Während eines Spaziergangs schlug ein langjähriger Be-

kannter seinem Freund anerkennend auf die Schul-

ter. Dieser war jedoch darauf nicht vorbereitet, kam 

aus dem Gleichgewicht und fiel mehrere Stufen einer  

Treppe hinunter, an der die beiden vorbei gingen. Dabei zog der 

Freund sich eine Fraktur des Schulterblattes zu und machte 

Schmerzensgeld und Verdienstausfall  geltend. Die Krankenkas-

se nahm den Schadenver ursacher zusätzlich für die Behand-

lungskosten in  Regress. Die Schadenhöhe wurde auf insgesamt 

19.000 € geschätzt.

ZU SCHNELL

Ein Inlineskater fuhr morgens mit hohem Tempo seine täglichen 

Runden um den See. In Gedanken versunken, bemerkte er eine 

Joggerin, die den Weg kreuzte, zu spät. Beim Zusammenstoß 

hat sich die Joggerin das Handgelenk gebrochen und das Knie 

stark geprellt. Sie machte Schmerzensgeld und Verdienstausfall 

geltend. Zusammen mit den Regressforderungen der Kranken-

kasse für die Behandlungskosten wurde die Schadenhöhe auf 

ca. 15.000 € geschätzt.

VORBEI

Beim Fußballspielen im Garten mit seinen Kindern schoss der 

Familienvater in Richtung Tor - jedoch leider knapp daneben. 

Der Fußball durchschlug die Scheibe eines Gewächshauses des 

Nachbarn. 

Die Schaden höhe wurde auf 400 € geschätzt.



PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Eine Privathaftpflichtversicherung ist für jede Privatperson wichtig.

WAS IST VERSICHERT?

Grundsätzlich alle Sach-, Personen-, und Vermögensschäden, die der 

Versicherungsnehmer oder eine mit versicherte Person einem Dritten 

fahrlässig zugefügt hat.

Die Privathaftpflichtversicherung prüft zunächst, ob die Schadener-

satzansprüche berechtigt sind. Sind diese nicht gerechtfertigt, wehrt 

sie unberechtigte Ansprüche ab. Sämtliche Kosten, bis hin zu einem 

eventuell entstehenden Rechtsstreit, werden dann von der Haftpflicht-

versicherung getragen. Besteht die Forderung des Geschädigten zu 

Recht, leistet die Haftpflichtversicherung im Rahmen der vorliegenden 

Bedingungen.

Im Familientarif besteht grundsätzlich Deckung für:

• Versicherungsnehmer

• Ehegatte

• Lebenspartner oder Partner in häuslicher Gemeinschaft

• Kinder – sofern diese unverheiratet und minderjährig sind.

Volljährige Kinder sind mitversichert, sofern diese unverheiratet

sind und sich in der ersten Berufs-/ oder Schulausbildung befinden, 

maximal jedoch bis zu einem bestimmten Alter.

• Im Haushalt beschäftigte Personen während der Ausübung ihrer

Tätigkeit.

Oftmals erstreckt sich der versicherte Personenkreis auch auf:

• Volljährige unverheiratete Kinder in häuslicher Gemeinschaft

• Eltern / Großeltern in häuslicher Gemeinschaft

• Vorübergehend in den Haushalt eingegliederte Personen, wie z. B.

Au-pairs

GRUNDSÄTZLICH SIND SCHÄDEN DURCH
FOLGENDE URSACHEN NICHT VERSICHERT:

• Vorsatz

• Geldstrafen und Bußgelder

Je nach gewähltem Tarif ist es möglich, dass diese Gefahren bzw. 

Schäden in ihrem individuellen Angebot eingeschlossen sind:

• Schäden durch deliktunfähige Personen

• Gefälligkeitsschäden

• Mietsachschäden an beweglichen Sachen

• Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander

• Neuwertentschädigung

• Fotovoltaikanlagen inkl. der Einspeisung

• Verlust von fremden privaten und beruflichen Schlüsseln

• Gebrauch bestimmter Luft- und Wasserfahrzeuge

• Selbständige gewerbliche Nebentätigkeiten

SONDERFALL GLASBRUCH
Als Mieter einer Wohnung oder eines Hauses sind Schäden, die Sie 

an den gemieteten Räumen verursachen, als Mietsachschäden in 

vielen Tarifen der Privathaftpflichtversicherung mitversichert. Sind Sie 

am Bruch von Fenster- oder Türverglasungen, dem Glaskochfeld der 

mit gemieteten Einbauküche o. ä. schuld, ist ein solcher Schaden 

allerdings nicht gedeckt! Grund hierfür ist, dass Sie als Mieter eine 

spezielle Versicherung für solche Schäden abschließen können: die 

Glasversicherung. Diese kommt für die geschilderten Schäden auf. 

Möchten Sie sich gegen Schadenersatzforderungen aus Glasbruch 

schützen, ist Ihnen als Mieter der Abschluss eines solchen Vertrags 

sehr zu empfehlen.

WISSENSWERTES



PRIVATHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Tierhalterhaftpflichtversicherung: 

Besitzer von Pferden, Eseln, Hunden und anderen Haustieren sind 

grundsätzlich für die Schäden, die diese Tiere verursachen, verant-

wortlich. Gerade weil die Tiere unberechenbar sind, sollten Sie sich 

vor Schadenersatzansprüchen mit einer Tierhalterhaftpflichtversiche-

rung schützen.

Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung: 

Der Besitz von Immobilien verpflichtet den Eigentümer dazu, dafür zu 

sorgen, dass niemand durch die Immobilie zu Schaden kommt (Ver-
kehrssicherungspflicht). Da dies – gerade bei vermieteten Objekten – 
nicht immer ohne Probleme möglich ist, empfiehlt es sich, eine Haus- 

und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung abzuschließen. Das Risiko 

der Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht könnte unter Um-ständen in 
der Privathaftpflicht enthalten sein. Reicht jedoch dieser Schutz nicht 

aus, muss das Risiko über eine eigenständige Versiche-rung 

abgedeckt werden.

Gewässerschadenhaftpflichtversicherung:

Die Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen – insbesondere von 

Heizöl – ist eine riskante Angelegenheit. Die Schadenhöhe kann ge-

waltige Dimensionen erreichen, selbst wenn nur wenige Liter Öl das 

Grundwasser verschmutzen - Kosten, die über eine Gewässerscha-

denhaftpflichtversicherung gedeckt sind.

Das Risiko der Gewässerschadenhaftpflicht könnte unter Umständen 

in der Privathaftpflicht enthalten sein. Das hängt vom jeweiligen Ta-

rifwerk ab.

Bauherrenhaftpflichtversicherung:

Wer an-, um-, oder neu baut, haftet als Bauherr für die Sicherheit am 

Bau und die sich hieraus ergebenden Schäden. Ungesicherte Schäch-

te, herumliegendes Baumaterial usw. lassen das Schadenpotential 

rasch ansteigen. Dieser erhöhten Gefahr trägt die Bauherrenhaft-

pflichtversicherung Rechnung. Auch hier könnte das Risiko der Bau-

herrenhaftpflicht unter gewissen Umständen in der Privathaftpflicht 

enthalten sein. Reicht jedoch dieser Schutz nicht aus, muss das Risiko 

über eine eigenständige Versicherung gedeckt werden.

WISSENSWERTES



STURZ VON EINER LEITER

Herr W. reinigte die Dachrinne seines Hauses. Dabei verlor er 
das Gleichgewicht und stürzte von der Leiter. Er brach sich bei-
de Arme und erlitt eine schwere Verletzung am Rückenmark. 
Seitdem ist er vom Becken an gelähmt. Seine private Unfall-
versicherung übernahm einen Großteil der Kosten für die Reha. 
Außerdem ist durch die Auszahlung der Invaliditätssumme auch 
der nötige Umbau des Hauses gesichert. Er fällt zwar künftig als 
„Versorger“ aus, aber seine Unfallrente verhindert größere finan-
zielle Einschnitte.

SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

FAHRRADUNFALL

Ein Kind bekam zum 5. Geburtstag ein Fahrrad geschenkt. Um 
das Rad auszuprobieren, fuhr es eine abschüssige Straße hi-
nunter. Dabei verlor es die Kontrolle und prallte gegen ein par-
kendes Fahrzeug. Das Kind wurde über die Windschutzscheibe 
geschleudert. Beim Aufprall auf dem Asphalt zog es sich tiefe 
Schürfwunden im Gesicht zu. Trotz sofortiger medizinischer Ver-
sorgung war das Gesicht durch die Narben stark entstellt. Da 
eine Operation aus medizinischen Gründen nicht notwendig war, 
erhielt die Familie von der Krankenkasse keine Unterstützung. 
Die private Unfallversicherung übernahm die Kosten für die kos-
metische Operation.

UNFALLVERSICHERUNG

Pro Jahr ereignen sich in Deutschland rund 9 Mio. Unfälle, davon 
70 % in der Freizeit und 30 % im Beruf. Statistisch gesehen er-
eignet sich alle vier Sekunden ein Unfall. Eine Absicherung über 
die gesetzliche Unfallversicherung besteht nur in Ausnahmefäl-
len und reicht häufig nicht aus. 



AUTOUNFALL

Herr S. verlor bei einem schweren Autounfall beide Beine. Bereits 
die nicht voll übernommenen Kosten der Reha belasteten den 
Geldbeutel der Familie. Da er künftig auf einen Rollstuhl ange-
wiesen ist, sind Umbaumaßnahmen in und am Haus der Familie 
dringend erforderlich. Für die Anbringung einer Rollstuhlrampe, 
die Verbreiterung von Türzargen und die Installation eines Trep-
penlifts werden 40.000,-- Euro veranschlagt. Für die Anschaf-
fung eines Pkw, der einen auf seine Behinderung abgestimmten 
Umbau genoss, müssen nochmals 35.000,-- Euro eingeplant 
werden. Da die Familie keine Unfallversicherung abgeschlossen 
hatte,  sind die Ersparnisse schnell aufgebraucht. Glücklicher-
weise kann er seinen Beruf als Programmierer auch im Rollstuhl 
weiterhin ausüben.

VERSCHÜTTET

Frau K. verbrachte in den Wintermonaten nahezu jedes freie Wo-
chenende auf der Skipiste. Sie war leidenschaftliche Skifahrerin. 
Keine Abfahrt war ihr zu anspruchsvoll. Plötzlich störte ein lautes 
Grollen die Ruhe der Berge – eine Lawine. Sie konnte sich nicht 
rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurde von den Schneemas-
sen verschüttet. Als die Suchtrupps die verunglückte Skifahrerin 
fanden, kam leider jede Hilfe zu spät. Durch die private Unfall-
versicherung waren zumindest die Kosten für die Beerdigung 
abgedeckt.



FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

TODESFALLLEISTUNG
Verstirbt die versicherte Person durch einen Unfall (innerhalb eines 
Jahres), wird die vereinbarte Todesfallsumme ausgezahlt (ähnlich wie 
bei einer Risikolebensversicherung). Damit lassen sich beispielswei-
se die Kosten für die Beerdigung abdecken.

VERSCHIEDENE TAGEGELDER
Je nach vereinbarter Leistung wird ein Tagessatz ausbezahlt: 

Krankenhaustagegeld mit Genesungsgeld – für jeden Tag eines 
unfallbedingt medizinisch nötigen Krankenhausaufenthalts. Nach 
Entlassung erhalten Sie das Genesungsgeld nur für die Anzahl von 
Tagen, die Ihr Klinikaufenthalt dauerte (i. d. Reg. gibt es eine geson-
derte Obergrenze an max. Tagen, die hier Berücksichtigung finden). 

Unfall-Krankentagegeld 
Bedarf es nach einem Unfall einer längeren Krankschreibung, zahlt 
der Arbeitgeber lediglich für sechs Wochen das gewohnte Gehalt 
weiter. Ab der siebten Woche zahlt die Krankenkasse das deutlich 
niedrigere Krankengeld. Dieses können Sie mit einem Unfall-Kran-
kentagegeld auf das Niveau Ihres gewohnten Einkommens auffüllen. 

Unfallrente 
Ab einem bestimmten Invaliditätsgrad wird eine lebenslange Rente 
gezahlt.

Übergangsleistung 
Nicht immer ist eine durch Unfall erworbene Invalidität dauerhaft. 
Dennoch können in der Phase der Gesundung teure Hilfsmittel nötig 
werden oder andere Kosten anfallen. Liegt etwa sechs Monate 
nach dem Unfall noch eine Beeinträchtigung der körperlichen oder 
geistigen Leistungsfähigkeit von 50 % vor, kommt die vereinbarte 
Übergangsleistung zur Auszahlung.

Je nach Versicherer sind weitere Zusatzbausteine möglich.

WISSENSWERTES

Die Unfallversicherung ist für jede natürliche Person empfehlenswert.

WAS IST VERSICHERT?

Die finanziellen F olgen e iner k örperlichen S chädigung d urch e inen 
Unfall. Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
plötzlich von außen auf den Körper wirkendes Ereignis (Unfallereignis) 
unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

Die Unfallversicherung mindert die finanziellen Folgen aus einem 
derartigen Ereignis u.a. durch die unten aufgeführten Leistungen. 
Deckung besteht dabei in der Regel 24 Stunden täglich bei allen Akti-
vitäten des täglichen Lebens; auch während der Arbeitszeit.

WELCHE LEISTUNGEN ÜBERNIMMT DIE VERSICHE-
RUNG?

INVALIDITÄTSLEISTUNG
Kapitalzahlung, abhängig vom Grad der Invalidität (Schwere der 
Behinderung). Bemessungsgrundlage ist die sog. Gliedertaxe. Diese 
legt fest, wie viel der vereinbarten Summe z.B. bei Verlust eines 
Körperteils ausgezahlt wird. Besonderheit: Für einzelne spezielle 
Berufsgruppen besteht die Möglichkeit, Tarife mit speziell auf diese 
abgestimmten Gliedertaxen zu wählen (z. B. Mediziner und Musiker).



WIE VERHÄLT ES SICH IM SCHADENSFALL MIT DER 
PROGRESSION UND DER HÖHE DER ENTSCHÄDI-
GUNGSZAHLUNG?

Zum Ende dieser Broschüre möchten wir gerne noch gesondert auf 
einen Punkt eingehen, der bei Kunden immer wieder Erklärungsbe-
darf verursacht: Die Auswirkung der Progression auf die Höhe der 
Leistung, die man bei dauerhafter Invalidität aus dem Unfallversiche-
rungsvertrag erhält.

Die Höhe der Leistung ist im Wesentlichen von drei Faktoren abhän-
gig: 
• von der Höhe der vereinbarten Grundsumme
• der Höhe des Invaliditätsgrads
• der vereinbarten Progression.

Den Grad der körperlichen Invalidität regelt in den meisten Fällen die 
Gliedertaxe, die dem gewählten Tarif hinterlegt ist. Hier ist fast jedem 
Körperteil ein bestimmter Invaliditätsgrad zugeordnet, der angesetzt 
wird, wenn dieses Körperteil vollkommen funktionsunfähig ist. Was 
nicht gelistet ist, muss ein Arzt einwerten. Ist ein Körperteil nur teil-
weise funktionsunfähig, wird auch nur der entsprechende Anteil in die 
Berechnung einbezogen.

Bei jeder Progression greift ab einer bestimmten Invaliditätsstufe das 
Mehrleistungsprinzip. Die Versicherungssumme wird für die Erstat-
tungsberechnung angehoben. Wie sich nun die Progression konkret 
auf die auszuzahlende Invaliditätsleistung auswirkt, zeigen die fol-
genden Beispiele wohl am besten. Wir gehen jeweils von einer ver-
einbarten Grundsumme von 100.000 Euro und dem vollständigen 
Verlust der Sehkraft eines Auges aus (50 % Invalidität lt. Gliedertaxe):

Keine Progression: Der Prozentsatz gem. Gliedertaxe wird ausge-
zahlt – Auszahlung: 50.000 Euro
300 %ige Progression: die erste 25 % Invalidität werden auf Basis 
der vereinbarten Grundsumme erstattet, die nächsten auf Basis der 
dreifachen Grundsumme – Auszahlung: 100.000 Euro
500 %ige Progression: die erste 25 % Invalidität werden auf Basis 
der vereinbarten Grundsumme erstattet, die nächsten auf Basis der 
fünffachen Grundsumme – Auszahlung: 150.000 Euro

Je höher der Invaliditätsgrad und je höher die Progression, desto hö-
her auch die Leistung aus dem Vertrag. Bei hohem Invaliditätsgrad 
benötigen Sie besonders viel Geld, um Ihr Umfeld darauf abstimmen 
zu können. Die Progression hilft. Die Progressionsverläufe sind hier 
nur beispielhaft und können je nach Bedingungswerk abweichen.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN SIND 
ZU EMPFEHLEN?

Als eine der wichtigsten Versicherungen schützt Sie die Berufsunfä-
higkeitsversicherung vor den wirtschaftlichen Folgen, falls Sie aus 
gesundheitlichen Gründen keiner beruflichen Tätigkeit mehr nachge-
hen können. Die staatliche Absicherung reicht in der Regel nicht aus, 
um den bisherigen Lebensstandard zu sichern.

Für Versicherte in einer gesetzlichen Krankenkasse ist zudem eine 
stationäre Zusatzversicherung ratsam. So sind Sie im Krankenhaus 
„Privatpatient“. Je nach vereinbartem Leistungsumfang haben Sie 
Anspruch auf die Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer und 
Behandlung durch einen Chefarzt. Des Weiteren empfiehlt sich der 
Abschluss einer Pflegezusatzversicherung. Falls Sie nach einem 
Unfall oder schwerer Krankheit zum Pflegefall werden und auf frem-
de Hilfe angewiesen sind, bietet diese Zusatzversicherung finanzielle 
Unterstützung. 

Die gesetzliche Pflegepflichtversicherung bietet nur eine Mindestabsi-
cherung. In der Regel sind hohe Zuzahlungen, z.B. für die Unterbrin-
gung im Pflegeheim, nötig. Wenn Ihre Rücklagen nicht ausreichen, 
müssen Ihre Kinder „einspringen“.

Außerdem ist für alle, die regelmäßig beruflich oder privat ins Ausland 
reisen, eine Auslandsreisekrankenversicherung dringend zu emp-
fehlen. Die gesetzliche Krankenkasse übernimmt nur einen geringen 
Teil der Behandlungskosten im Ausland und es besteht meist auch 
kein Anspruch auf Rücktransport nach Deutschland.

WISSENSWERTES



PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

ARBEITS-RECHTSSCHUTZ

Herr Schmitt wurde von seinem Arbeitgeber plötzlich und ohne 

ersichtlichen Grund gekündigt. Herr Schmitt war mit dieser un-

gerechtfertigten Kündigung nicht einverstanden und schaltete ei-

nen Anwalt ein, den ihm sein Rechtsschutzversicherer empfahl. 

Der Versicherer gab eine Deckungszusage ab.

SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Im Alltag kann es schnell zu Situationen kommen, in denen der Weg 

zum Anwalt nötig wird. Ein eventuell daraus resultierender Rechts-

streit ist meistens sehr teuer. Mit einer Rechtsschutzversicherung 

treffen Sie Vorsorge für diese finanziellen Folgen. Wer will schon auf 

sein gutes Recht verzichten, nur weil er es sich vielleicht nicht leisten 

kann?

WOHNUNGS-RECHTSSCHUTZ

Frau Poczesniok zog aus ihrer Wohnung aus. Bei der Schlüs-

selübergabe weigert sich ihr Vermieter, Ihr die Kaution zurück 

zu erstatten. Als Grund gibt er an, dass die Wände nicht neu 

gestrichen wurden. An die Vereinbarung bei Einzug, dass die vom 

Vormieter nicht renovierte Wohnung auch bei Auszug nicht mehr 

geweißelt werden müsse, will sich der Vermieter nicht mehr erin-

nern. Da Frau Poczesniok eine Zeugin für die Aussage und Bilder 

vom Einzug hat, die den Zustand der Wohnung dokumentieren, 

möchte sie ihre Kaution einklagen. Ihr Rechtsschutzversicherer 

erteilt eine Deckungszusage.



PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

SOZIAL-RECHTSSCHUTZ

Frau Kessler beantragte zum 67sten Rente. Die Höhe der Rente 

kommt ihr zu niedrig vor, weshalb sie ihre Unterlagen von einer 

Beratungsstelle überprüfen lässt. Dabei stellt sich heraus, dass 

die Erziehungszeiten für ihre drei Kinder nicht berücksichtigt 

wurden. Sie legt Einspruch gegen den Rentenbescheid ein, was 

jedoch nicht zu einer Korrektur der Rentenhöhe führt. Letztlich 

holt sie eine Deckungszusage ihrer Rechtsschutzversicherung 

ein und übergibt die Sache zur Vertretung vor Gericht einem An-

walt.

STEUER-RECHTSSCHUTZ

Frau Raiers Weg zur Arbeit beträgt normalerweise 15 km ein-

fach. Aufgrund ausgedehnter Straßenarbeiten muss sie einen 

täglichen Umweg von 12 km zur Arbeit in Kauf nehmen. Bis 

ihr üblicher Arbeitsweg wieder frei ist, kommen so fast 2.500 

km Umweg zusammen. Im Zuge der Steuererklärung erkennt 

der zuständige Sachbearbeiter nur die übliche Strecke an. Trotz 

Widerspruch und Erklärungsversuch lenkt das Finanzamt nicht 

ein. Frau Raiers Rechtsschutzversicherer erklärt sich bereit, die 

nötigen Kosten einer Gerichtsverhandlung zu übernehmen. Frau 

Raier übergibt die Sache danach ihrem Anwalt.

VERKEHRS-RECHTSSCHUTZ

Beim Überholen drängt ein Autofahrer Herrn Witts Wagen von der 

Straße ab. Dieser gerät in den Straßengraben und überschlägt 

sich mehrfach. Herr Witt zieht sich ein Schleudertrauma und eine 

Gehirnerschütterung zu. Sein Wagen hat nur noch Schrottwert. 

Die Kfz-Haftpflichtversicherung des Unfallverursachers kommt 

zwar in angemessener Höhe für den Sachschaden und den Nut-

zungsausfall auf, bietet beim Schmerzensgeld aber eine Herrn 

Witts Meinung nach zu niedrige Vergleichszahlung an. Herr Witt 

bespricht den Fall mit seinem Rechtsschutzversicherer und er-

hält dort eine Deckungszusage für diesen Fall. Sein Anwalt hält 

das Angebot für die Verletzungen für angemessen und rät von ei-

ner Klage ab. Die Kosten dieser Beratung übernimmt der Rechts-

schutzversicherer.



PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Für alle Personen, die sich vor den finanziellen Risiken eines Rechts-

streits schützen möchten.

WAS IST VERSICHERT?

Die im vereinbarten Umfang erforderlichen Leistungen für die Wahr-

nehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungsnehmers bzw. 

des Versicherten.

WO GILT DIE VERSICHERUNG?

Die Rechtsschutzversicherung gilt weltweit, jedoch gibt es unter-

schiedliche Deckungssummen für Europa und Übersee.

WIE LÄSST SICH DIE VERSICHERUNGSSUMME 
ERMITTELN?

Je nach dem individuellen Bedarf gibt es unterschiedliche Versiche-

rungssummen, die vereinbart werden können.

WER IST VERSICHERT?

Je nach Vereinbarung sind folgende Personen versichert:

• Versicherungsnehmer

• Ehe- und Lebenspartner

• Kinder - sofern diese unverheiratet und minderjährig sind.

• Volljährige, unverheiratete Kinder sind mitversichert, längstens je-

doch bis zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer

angelegte berufliche Tätigkeit ausüben, maximal jedoch bis zum

25. Lebensjahr.

WELCHE LEISTUNGEN SIND U. A. VERSICHERBAR?

Je nach vereinbartem Deckungsumfang kann Folgendes versichert 

werden:

• Privat- und Berufs-Rechtsschutz

• Rechtsschutz für Eigentümer, Mieter und Vermieter von Wohnungen 

und Grundstücken

• Verkehrs-Rechtsschutz

• Fahrer-Rechtsschutz

• Erweiterter Straf-Rechtsschutz

Soweit vereinbart sind folgende Leistungsarten im Deckungsumfang

enthalten:

Schadenersatz-Rechtsschutz, Rechtsschutz im Vertrags- und Sa-

chenrecht, Steuer-Rechtsschutz, Sozialgerichts-RS, Ordnungswidrig-

keiten-Rechtsschutz, Straf-Rechtsschutz, Verwaltungs-Rechtsschutz, 

Disziplinar- und Standes-RS, Opfer-Rechtsschutz, Beratungs-Rechts-

schutz (verschiedene Bereiche), Mediations-Rechtsschutz (verschie-

dene Bereiche und Umfänge).

WELCHE LEISTUNGEN SIND U. A. NICHT 
VERSICHERBAR?

• Baurechtsstreitigkeiten

• Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartner-

schafts- und Erbrechtes

• Streitigkeiten vor internationalen Gerichtshöfen

• Streitigkeiten des Versicherungsnehmers und mitversicherten

Personen untereinander

• Vorsätzlich begangene Straftaten

Einzelne dieser Punkte können ggf. über besondere RS-Bausteine ge-

sondert versichert werden.

WISSENSWERTES



PRIVATE RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET? 

Der Versicherer zahlt die Kosten und Kostenvorschüsse, die zur Wahr-

nehmung der rechtlichen Interessen notwendig sind, abzüglich der 

vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung:

• Kosten des Anwaltes nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

(RVG)

• Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen und

Sachverständige

• Kosten des Prozessgegners, soweit diese der Versicherte zu tragen

hat

WAS IST SONST NOCH ZU BEACHTEN?

Es empfiehlt sich, vor erster Konsultierung eines Anwalts immer zu-

nächst das Gespräch mit dem Rechtsschutzversicherer zu suchen. 

So können Sie im Vorfeld prüfen lassen, ob ein Rechtsstreit Aussicht 

auf Erfolg hat, den Versicherungsumfang konkret abgrenzen und sich 

eine verbindliche Deckungszusage geben lassen.

Für einzelne Bausteine der Rechtsschutzversicherung kann eine War-

tezeit vereinbart sein. Für Versicherungsfälle, die sich innerhalb dieser 

Wartezeit oder vor dem Versicherungsbeginn ereignen, besteht kein 

Versicherungsschutz.

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

Berufsunfähigkeitsversicherung

Die gesetzliche Rentenversicherung sieht für nach 1961 Geborene 

nur noch eine Erwerbsminderungsrente vor, wenn aufgrund gesund-

heitlicher Probleme nicht mehr wie gewohnt gearbeitet werden kann. 

Die Prüfung richtet sich hier lediglich nach der allgemeinen Arbeits-

fähigkeit und der täglich möglichen Arbeitsstundenzahl. Selbst bei 

Schwerkranken kommt es hier oft zur Leistungsablehnung. Da die-

se Rentenleistung nur sehr niedrig ausfällt, kommt es selbst im Be-

zugsfall zu enormen Einkommensverlusten für Sie. Mit einer eigenen 

privaten Absicherung der Arbeitskraft, bei der klar definiert ist, unter 

welchen Voraussetzungen eine zuvor fest vereinbarte Rente ausge-

zahlt wird, gehen Sie auf Nummer sicher. 

WISSENSWERTES




